
Luftfahrt-Bundesamt 
Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) 

Referat B1 – Genehmigungen Luftfahrtunternehmen 

Anlage 1a zum Merkblatt zu Leasing und Code-Share 

Meldebogen zur Sonderregelung für Wet-Lease-In  
bei dringendem betrieblichem Bedarf gemäß Punkt 7 des o.g. Merkblattes. 

Bitte per Fax unter 0531 2355-3199 oder per E-Mail an aoc@lba.de senden. 

Meldendes Luftfahrtunternehmen 
(Wet-Lease-Nehmer) 

Ausgefallenes Luftfahrzeug 
(Muster, Kennzeichen, Werknummer) 

Beschreibung des dringenden 
betrieblichen Bedarfs 

Wet-Lease-Geber 

Registrierungsland des Wet-Lease-Gebers 

Ersatz-Luftfahrzeug 
(Muster, Kennzeichen, Werknummer des 
kurzfristig eingesetzten Luftfahrzeugs) 

Flugnummer, Route 
(ggf. Anlage beifügen) 

Datum des Einsatzes 
(max. 5 aufeinanderfolgende Tage ab 
Eintritt des dringenden betrieblichen 
Bedarfs) 

Das meldende Luftfahrtunternehmen 

(Nachweiserbringung: Es wird darauf 
hingewiesen, dass das meldende 
Luftfahrtunternehmen die erforderlichen 
Nachweise in jedem Fall mindestens für 
die Dauer von 5 Jahren vorhalten muss) 

fügt sämtliche in NfL 2022-2-688 genannten 
Nachweise bei bzw. wird sie innerhalb von 
sieben Tagen per Fax (0531 2355-3199) oder 
E-Mail (aoc@lba.de) nachreichen.
wendet ein in seinen Handbüchern 
beschriebenes, vorab genehmigtes Verfahren 
nach ORO.GEN.205 (a) an, welches den in NfL 
2022-2-688 beschriebenen Bewertungsrahmen 
nicht unterschreitet. 
OM-Kapitel: 
OM-Revision Nr.: 
OM-Revision vom: 

Kontakt für Rückfragen 
Name: 
Telefon: 
E-Mail:

Datum und Unterschrift 

Ausgabe Dezember 2022
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